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Norm

AsylG 1968 §1;

FlKonv Art1 AbschnA Z2;

Rechtssatz

Die Asylwerberin hat sowohl im erstinstanzlichen Verfahren als auch in ihrer Berufung angegeben, deswegen durch

Verhöre, Schläge, Hausdurchsuchungen und Vernichtung von Wohnhaus und Inventar verfolgt worden zu sein, weil ihr

Gatte verdächtigt worden sei, mit dem kurdischen Widerstand zusammenzuarbeiten, und weil ihre Familie als

oppositionell bekannt gewesen sei. Damit hat die Asylwerberin aber durchaus zu erkennen gegeben, wegen ihrer

politischen Gesinnung bzw der ihres Gatten verfolgt worden zu sein. Bei diesem Vorbringen der Asylwerberin konnte

die Behörde aber nicht davon ausgehen, daß die gegen die Asylwerberin bzw gegen ihren Besitz gerichteten

behördlichen Maßnahmen lediglich solche zur Bekämpfung der Kriminalität bzw der Ahndung strafrechtliche Delikte

seien.
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